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   Sitzungsvorlage DS 2011/321 
   Stadtplanungsamt 

Christian Storch 
(Stand: 15.09.2011) 

Gemeinderat 
öffentlich am 26.09.2011  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Schwanenstraße/Lerchenweg/Ährenweg" 
- Satzungsbeschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen wer-
den nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gemäß Anlage 10 und 11 beschieden.  

2. Den redaktionellen Änderungen gemäß Ziff. 3 der Vorlage wird zugestimmt. 

3. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 74 LBO den Be-
bauungsplan "Schwanenstraße/Lerchenweg/Ährenweg", bestehend aus Lage-
plan im Maßstab 1:500 vom 23.03.2011/04.08.2011 sowie die Textlichen Fest-
setzungen und örtlichen Bauvorschriften mit Planzeichenerklärung, jeweils vom 
23.03.2011/04.08.2011 als Satzung.  
Es gilt die Begründung vom 23.03.2011/04.08.2011.  
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Sachverhalt: 

1. Vorgang 
Der Technische Ausschuss hat am 13.04.2011 die Einleitungsentscheidung 
sowie den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan "Schwanenstraße/Lerchenweg/Ährenweg" gefasst. Wäh-
rend der öffentlichen Auslegung vom 26.04.2011 bis einschließlich 26.05.2011 
wurden von der Öffentlichkeit und von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange Stellungnahmen abgegeben. 
 

2. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
 
2.1 Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt in der Anlage 10 "Tabelle zur 
Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB" 
 
Anmerkung: 
Die Namen und Adressen der in der Anlage 10 anonymisierten Bürger 
sind in einer gesonderten Namensliste (Anlage 12) zusammengestellt. 
Diese Liste liegt den Gemeinderäten vor. 

 
2.2 Abwägung der Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB 
Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt in der Anlage 11 "Tabelle zur 
Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und sonstige Träger  
öffentlicher Belange zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB". 
 

3. Redaktionelle Änderungen 
Durch Hinweise aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange ergeben sich in den Hinweisen zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie in den örtlichen Bauvorschriften 
folgende redaktionelle Änderungen: 
 Ergänzung des Hinweises zur Lage der Erdgashochdruckleitung außer-

halb des Plangebietes in der Schwanenstraße 
 Ergänzung von Hinweisen zur Beweissicherung und zur Baugrundunter-

suchung 
 Klarstellung der örtlichen Bauvorschrift Nr. D 1.2, dass auf jedem Bau-

grundstück Nebenanlagen – außer Garagen – nur bis zu einer Größe 
von 40 m³ zulässig sind. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Bebauungsplan vom 23.03.2011/04.08.2011  
Anlage 2: Textliche Festsetzungen und Begründung jeweils vom 

23.03.2011/04.08.2011 
Anlage 3:  Bebauungsplan vom 23.03.2011/04.08.2011 im Originalmaßs-

tab 1:500 für die Fraktionen 
Anlage 4:  Altlastenerkundung vom 09.03.2011 für die Fraktionen 
Anlage 5:  Artenschutzrechtliche Prüfung vom  12.01.2011 für die Fraktio-

nen 
Anlage 6: Besonnungsanalyse vom 24.02.2011 für die Fraktionen 
Anlage 7: Vorhaben- und Erschließungsplan (Lageplan DIN A3) vom 

23.03.2011/04.08.2011 
Anlage 8: Vorhaben- und Erschließungsplan (Lageplan im Originalmaßs-

tab M 1:200) vom 23.03.2011/04.08.2011 für die Fraktionen 
Anlage 9: Vorhaben- und Erschließungsplan (Gebäudeentwurf M 1:100) 

vom 27./28.01.2011 
Anlage 10: Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur öffentli-

chen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
Anlage 11 Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange zur Beteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anlage 12 Namensliste der Bürger, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung Stellungnahmen abgegeben haben für die Gemeinde-
räte  

 
 
 
 


